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ZEITGESPRACH

Streit um Renten

Seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, ob die Einfülirung einer flexiblen Altersgrenze 
Vorrang vor einer Anpassung des Rentenniveaus haben soll oder nidit. Weiches sind

die Argumente in diesem Streit?

Flexible Altersgrenze oder Rentenniveauerhöhung?

Walter Arendt, Bonn

Die gesetzliche Rentenversi
cherung beruht auf der So

lidarität der Generationen. Das 
heißt: Die Versicherten, die im 
Arbeitsleben stehen, finanzieren 
mit ihren Beiträgen die Renten 
der aus dem Arbeitsleben aus
geschiedenen Versicherten. Das 
gilt sowohl für die Renten bei 
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
als auch für die Altersruhegel
der. Mit ihren Beiträgen sorgen 
die aktiven Versicherten auch 
dafür, daß alle Rentner über die 
Rentenanpassungen am wirt
schaftlichen Wachstum beteiligt 
werden. Wenn die Renten aus 
einem Kapital gezahlt werden 
müßten, das von den Rentnern 
selbst während ihres Arbeits
lebens mit ihren Beiträgen an

gesammelt würde, wäre die La
ge der Rentner geradezu kata
strophal. Ein Kapital aus den 
selbst aufgebrachten Beiträgen 
wäre in wenigen Jahren durch 
die Rente aufgezehrt. Die jet
zige Rentendynamik, die dem 
Rentner bis ins hohe Alter eine 
Beteiligung am Wirtschafts
wachstum sichert, wäre ausge
schlossen. Gerade die dynami
sche Rente aber ist es, die den 
Rentner auf Dauer vor Armut 
und Not bewahrt.

Ausgewogenes
Reformprogramm

Aus all diesen Gründen ist 
es meines Erachtens geboten, 
bei jeder Reform der Renten

versicherung sowohl die Inter
essen der Versicherten als auch 
der Rentner zu wahren. Die Bun
desregierung hat sich bei ihrem 
Reformprogramm zur Weiterent
wicklung der gesetzlichen Ren
tenversicherung streng an die
sen Grundsatz gehalten. Die 
vorgeschlagene Einführung ei
ner flexiblen Altersgrenze 
kommt den im Arbeitsleben ste
henden Versicherten zugute. Für 
die Rentner sind gezielte struk
turelle Verbesserungen vorge
sehen. Das Reformprogramm 
ist in sich ausgewogen. Es führt 
nicht zu zusätzlichen Beitrags
belastungen für die Versicherten 
und hält sich im Rahmen der fi
nanziellen Möglichkeiten. Im In
teresse der heutigen Rentner
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und im Interesse der Beitrags
zahler, der Rentner von morgen, 
wird -  auch auf weite Sicht — 
nichts vorgeschlagen, was die 
Stabilität und Leistungskraft der 
Rentenversicherung gefährden 
könnte. Jeder Rentner und je
der Versicherte kann sicher 
sein, daß der Rentenanspruch, 
den er während seines Arbeits
lebens mit seinen Beiträgen er
worben hat, in vollem Umfang 
erfüllt wird und daß er durch 
die alljährlichen Rentenanpas
sungen darüber hinaus an den 
Lohn- und Gehaltssteigerungen 
teilhat. Das gilt auch für die 
Hinterbliebenen.

Die Ausgangstage

Als die sozialliberale Bundes
regierung 1969 die Regierungs
verantwortung übernahm, fand 
sie eine Fülle ungelöster Pro
bleme vor. Auch für die gesetz
liche Rentenversicherung hatten 
sich seit der Neuregelung von
1957 über 130 Änderungswün
sche angesammelt, die von Ein
zelpersonen oder Gruppen an 
das Bundesministerium für Ar
beit und Sozialordnung heran
getragen worden waren. Diese 
Wünsche mögen im einzelnen 
noch so berechtigt sein, sie las
sen sich aber natürlich nicht alle 
in einem Zuge erfüllen.

Hinzu kommt, daß die Haus
haltsmisere von 1966 und 1967 
sich auch auf die soziale Ren
tenversicherung ausgewirkt hat
te. Zur Stabilisierung der in Un
ordnung geratenen Bundesfi
nanzen wurden die Bundeszu
schüsse zur Rentenversicherung 
gekürzt. Zur langfristigen finan
ziellen Konsolidierung der Ren
tenversicherung wurde be
schlossen, den Beitragssatz in 
der Rentenversicherung auf zu
nächst 17®/o und mit Wirkung 
vom 1. Januar 1973 auf 18 %  zu 
erhöhen.

Auch den Rentnern wurde da
mals ein Stabilisierungsbeitrag 
abverlangt. Mit Wirkung vom 1. 
Januar 1968 wurden von jeder

Rente zwei Prozent als Beitrag 
zur Krankenversicherung der 
Rentner einbehalten. Die Beteili
gung der Rentner an ihrer Kran
kenversicherung kam praktisch 
einer Rentenkürzung gleich. Der

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Walter Arertdt, 47, Ist seit
1969 Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung. 
Von 1964 bis 1969 war er 
Vorsitzender der IG Berg
bau.

Hans Katzer, 53, war von 
1965 bis 1969 Bundesmi
n ister fü r Arbeit und Sozi
alordnung. Er is t u. a. Vor
sitzender der Sozialaus
schüsse der Christlich- 
Demokratischen Arbeitneh
merschaft.

Rudolf Hoernigk, 66, Prof. 
Dr. phil., war von 1953-
1970 D irektor der Landes
versicherungsanstalt Hes
sen. Seit 1956 is t er Do
zent und Honorarprofes
sor fü r Sozialversicherung 
an der Universität Frank
furt.

zweiprozentige Krankenversi
cherungsbeitrag bewirkte, daß 
sich die Renten in den Jahren 
1968 und 1969 nur um insge
samt 14,7  ®/o gegenüber 1967 
erhöhten. Ohne den Kranken
versicherungsbeitrag hätte sich 
in diesen beiden Jahren eine 
Rentensteigerung um 1 7 “/o er
geben.

Der Krankenversicherungsbei
trag wurde von den Rentnern 
von Anfang an als Unrecht emp

funden. Auf Initiative der Bun
desregierung ist die Beitrags
pflicht der Rentner zur Kranken
versicherung wieder abgeschafft 
worden. Seit dem 1. Januar 1970 
wird die Rente wieder unge
kürzt gezahlt, ln der Praxis wur
de dadurch das Rentenniveau 
allgemein zusätzlich zur dama
ligen Rentenanpassung um zwei 
Prozent angehoben.

Rückzahlung der 
Krankenversicherungsbeiträge

Darüber hinaus wurden im 
April dieses Jahres auch die 
1968 und 1969 einbehaltenen 
Krankenversicherungsbeiträge 

der Rentner zurückerstattet. Als 
Erstattungsbeträge wurden 
40 ®/o der Aprilrente gezahlt, 
wenn sowohl im Jahre 1968 als 
auch 1969 Krankenversiche
rungsbeiträge von der Rente 
einbehalten worden waren, und 
20 °/o der Aprilrente, wenn die 
Beiträge in einem der beiden 
Jahre einbehalten worden wa
ren. Diese Beitragsrückzahlung, 
die auf eine Initiative der Koali
tionsfraktionen der SPD und 
FDP zurückgeht, hat eine zusätz
liche allgemeine Anhebung des 
Rentenniveaus herbeigeführt. 
Umgerechnet auf das ganze 
Jahr ergibt sich aus der einma
ligen Rückerstattung eine Ren
tensteigerung um mehr als 3 
bzw. 1,5 "/o. Zusammen mit der 
6,3°/oigen Rentenanpassung mit 
Wirkung vom 1. Januar 1972 ist 
damit das Rentenniveau in die
sem Jahr um nahezu 10 Vo be
ziehungsweise rund 8 ®/o gegen
über 1971 gestiegen.

Diese Verbesserungen, die 
durch die günstige finanzielle 
Entwicklung in der sozialen 
Rentenversicherung ermöglicht 
wurden, dürfen bei einer Dis
kussion über das Rentenniveau 
nicht außer acht gelassen wer
den.

Die geltende Rentenformel 
stellt sicher, daß die Rentner am 
wirtschaftlichen Wachstum in der
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Bundesrepublik Deutschland be
teiligt sind. Durch die jährlichen 
Rentenanpassungen sind die 
Renten aus der sozialen Renten
versicherung seit 1957 bis heute 
um mehr als 156%  gestiegen: 
das bedeutet, daß aus je 100 
D1V1 Rente im Jahre 1957 heute 
mehr als 256 DM geworden sind. 
Für die Zeit von 1973 bis 1975 
sind weitere kräftige Rentener
höhungen zu erwarten. 1973 
werden alle Soziairenten um 9,5 
Prozent steigen. Die Bundesre
gierung hat den Gesetzentwurf 
für diese 15. Rentenanpassung 
bereits vorgelegt. Für 1974 kann 
schon heute mit einer Renten
steigerung um mehr als 11 “/o 
und für 1975 um mehr als 10 %  
gerechnet werden.

Wirtsdiaftswadistum 
und Renten

Mit der Rentenanpassung des 
Jahres 1973 sind auch für die 
Rentner die Spätfolgen der wirt
schaftlichen Rezession der Jah
re 1966 und 1967 überwunden. 
Da die Renten der Lohn- und 
Gehaltsentwicklung mit drei- bis 
vierjährigem Abstand folgen, 
wirkte sich die Rezession für 
die Rentner noch 1971 aus. Die 
verhältnismäßig niedrigen An
passungssätze der letzten Jahre 
sind darauf zurückzuführen, daß 
sich die durchschnittlichen Brut- 
toarbeitsentgelte im Jahre 1967 
nur um 3,3 % und im Jahre 1968 
nur um 6,1 °h erhöht hatten. 
Demgegenüber betrugen die An
passungssätze in der sozialen 
Rentenversicherung 8,0 ®/o im 
Jahre 1967 und 8,1 % im Jahre 
1968. In dieser Zeit holten die 
Rentner gegenüber dem aktiven 
Erwerbseinkommen auf. (n den 
Jahren 1973 bis 1975 werden 
sich die hohen Lohnsteigerungs
raten der letzten drei Jahre 
auch auf die Anpassungssätze 
niederschlagen und die Einkom
men der Rentner gegenüber den 
aktiven Erwerbseinkommen 
wiederum aufholen. Denn die 
Erwerbseinkommen werden 
nach den bisherigen Schätzun
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gen in dieser Zeit durchschnitt
lich um 7,25 % je Jahr steigen.

Vergleicht man das Nettoar
beitsentgelt aller Versicherten 
mit dem Renteneinkommen nach 
einem Arbeitsleben mit 49 bzw. 
mit 40 anrechnungsfähigen Ver
sicherungsjahren, dann beträgt 
das Rentenniveau im Jahre 1972
63,3 o/o bzw. 55,7 o/o des Netto
arbeitsentgelts. Das ist mehr als 
in den Jahren 1961 bis 1965. Im 
Jahre 1975 werden es voraus
sichtlich 74,8% beziehungsweise 
61,1 % sein. Das Rentenniveau 
wird dann höher sein als jemals 
zuvor seit der Rentenreform.

Diese Zahlen machen deut
lich, was die soziale Rentenver
sicherung zu leisten vermag. 
Dabei verkenne ich nicht, daß 
das zeitliche Nachhinken der 
Rentenanpassungen hinter der 
wirtschaftlichen Entwicklung bei 
einer Entgeltsteigerung, wie sie 
in den letzten Jahren zu beob
achten war, von den Renten
empfängern als unbefriedigend 
empfunden werden kann. In der 
Diskussion sollte aber nicht ver
gessen werden, daß die nach
hinkende Rentenanpassung kei
ne Erfindung der letzten Jahre, 
sondern der CDU/CSU-Mehrheit 
im Deutschen Bundestag von
1957 ist, die sie damals als an
tizyklische Maßnahme begrün
dete.

Durchschnittliche Rentenhöhe

In Anbetracht der Tatsache, 
daß die Rentenerhöhungen in 
den kommenden Jahren aller 
Voraussicht nach die Lohnent
wicklung übertreffen werden und 
die Anpassungssätze höher sein 
werden, als je zuvor seit der 
Rentenneuregelung von 1957, 
besteht aber auch kein Anlaß, 
die Entwicklung zu dramatisie
ren. Die Vergangenheit hat ge
zeigt, daß die Renten entspre
chend der wirtschaftlichen Ent
wicklung steigen, und zwar in 
einem Maße, daß auch die Ren
tenempfänger trotz des zeitli
chen Abstandes der Rentenan

passung auf die Dauer an dem 
wirtschaftlichen Aufstieg in dem 
gleichen Umfang beteiligt sind 
wie die aktiv Erwerbstätigen.

Auch das heutige Rentenni
veau ist nicht so unbefriedigend, 
wie es manchmal dargestellt 
wird. Wer 40 bis unter 45 an
rechnungsfähige Versicherungs
jahre hat, erhält in der Renten
versicherung der Arbeiter heute 
ein Altersruhegeld von durch
schnittlich 632,00 DM monatlich, 
in der Angestelltenversicherung 
durchschnittlich 970,70 DM mo
natlich. Bei 45 bis unter 50 an
rechnungsfähigen Versiche
rungsjahren beträgt das durch
schnittliche Altersruhegeld in 
der Rentenversicherung der Ar
beiter monatlich 740,10 DM, in 
der Rentenversicherung der An
gestellten 1040,40 DM. Bei einer 
Wertung dieses Rentenniveaus 
ist zu berücksichtigen, daß von 
allen am 1. Januar 1972 laufen
den Renten in der Rentenver
sicherung der Arbeiter mehr ais 
55 %  und in der Rentenversi
cherung der Angestellten rund 
57 % 40 und mehr anrechnungs
fähige Versicherungsjahre auf
weisen.

Bei der Beurteilung der ge
nannten Zahlen über die Ren
tenhöhe ist auch zu berücksich
tigen, daß in vielen Fällen neben 
die Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung weitere Lei
stungen der Alterssicherung tre
ten. Zunehmende Bedeutung ge
winnt dabei die betriebliche Al
tersversorgung. Obwohl hier zu
verlässige Feststellungen beson
ders schwierig sind, kann heute 
immerhin davon ausgegangen 
werden, daß zwischen 30 und 60 
Prozent der Arbeitnehmer in den 
Genuß betrieblicher (und über
betrieblicher) Pensionen gelan
gen; nicht berücksichtigt sind 
dabei die Arbeiter und Ange
stellten des öffentlichen Dien
stes, für die tarifvertraglich be
gründete Zusatzversicherungen 
bestehen. Die durchschnittliche 
Höhe der betrieblichen Alters-
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Versorgung dürfte bei etwa 10 
bis 15 “/o des letzten Arbeitsent
gelts liegen.

Erhöhung des Rentenniveaus

Vordringlich und notwendig 
ist eine Erhöhung all der Ren
ten, die trotz eines erfüllten Ar
beitslebens des Versicherten 
unterhalb der normalerweise er
reichbaren Rentenhöhe liegen. 
Wenn Versicherte mit mehr als 
35 anrechnungsfähigen Versi
cherungsjahren eine Rente be
ziehen, die weit unterhalb des 
allgemein erreichbaren Durch
schnitts liegt, dann sind dafür 
Gründe maßgebend, die vom 
Versicherten selbst nicht beein
flußt werden konnten. Ein unter
durchschnittliches Lohnniveau in 
bestimmten Wirtschaftszweigen 
oder wirtschaftlich schwach 
strukturierten Gebieten, witte
rungsbedingte Lohnausfälle 
oder die Diskriminierung der 
Frauen bei der Entlohnung in 
früheren Jahren sind von den 
Versicherten nicht zu vertreten. 
Im Grundsatz sind sich daher 
alle verantwortlichen Sozialpoli
tiker heute darüber einig, daß 
hier mit Vorrang die aus diesen 
Ursachen entstehenden Nachtei
le bei der Rente beseitigt wer
den müssen. Die Bundesregie
rung hat daher als einen der 
Schwerpunkte ihres Rentenre- 
formprogramms die Einführung 
einer Rente nach einem Min
desteinkommen beschlossen, 
um diese Nachteile bei der Ren
te auszugleichen.

Notwendigl<e!t einer
flexiblen Altersgrenze

Durch die Gewährung eines 
zusätzlichen Versicherungsjah
res an Frauen für jedes lebend 
geborene Kind sollen außerdem 
die Nachteile bei der Renten
festsetzung ausgeglichen wer
den, die Frauen jetzt dadurch 
haben, daß sie nach der Geburt 
eines Kindes ihre Erwerbstätig
keit zeitweilig oder auf Dauer 
unterbrechen. Mit diesem Ren
tenzuschlag wird erstmals in der

Geschichte der sozialen Renten
versicherung die Leistung der 
Hausfrau und Mutter für die Ge
sellschaft bei der Rente berück
sichtigt.

Die Notwendigkeit der Ände
rung der starren Altersgrenze ist 
heute ebenfalls allgemein aner
kannt. Dafür sprechen vor allem 
medizinische Gründe. Die große 
Zahl der von den Versicherungs
trägern vorzeitig gewährten Be
rufs- und Erwerbsunfähigkeits
renten zeigt mit aller Deutlich
keit, daß die individuelle Lei
stungsfähigkeit der Versicherten 
im Alter sehr unterschiedlich ist. 
Bei der Gestaltung der Alters
grenze muß auf diesen Tatbe
stand Rücksicht genommen wer
den. Es ist den Versicherten 
nicht mehr zuzumuten, daß sie 
nach einem langen Arbeitsle
ben kurz vor Erreichen des 65. 
Lebensjahres erst in einem von 
ihnen als Belastung empfunde
nen Verfahren dem Versiche
rungsträger ihre Erwerbsun
fähigkeit nachweisen müssen, 
um vorzeitig In den Genuß einer 
Rente zu kommen. An die Stelle 
der Entscheidung eines nicht 
Betroffenen muß daher in Zu
kunft die eigenverantwortliche 
Entscheidung der Betroffenen 
treten. Dadurch wird den Versi
cherten in der sozialen Renten
versicherung ein größerer Frei
heitsspielraum bei der Gestal
tung ihres Lebensabends einge
räumt und ein Beitrag zur Hu
manisierung des Arbeitslebens 
geleistet.

Die Einführung der flexiblen 
Altersgrenze ist aber nicht nur 
aus diesem Grunde ein Gebot 
größerer sozialer Gerechtigkeit. 
Die aktiven Versicherten finan
zieren mit ihren Beiträgen die 
Leistungen an die Rentner. Es 
ist deshalb gerechtfertigt, einen 
Teil der Mittel, die von den im 
Erwerbsleben stehenden Versi
cherten zur Finanzierung der 
Leistungen der sozialen Renten
versicherung aufgebracht wer
den, für die Einführung der 
flexiblen Altersgrenze zu nut

zen. Dadurch wird die Beitrags
erhöhung ab 1. Januar 1973 auf 
18 % der Entgelte auch für die 
heutigen Versicherten verständ
licher.

Finanzielle Solidität 
als Voraussetzung

Bei der Vorlage des Renten- 
reformgesetzes hat sich die 
Bundesregierung im Rahmen 
der finanziellen Möglichkeiten 
gehalten, die sich auf Grund 
vorsichtiger Vorausschätzungen 
über die finanzielle Leistungs
fähigkeit der sozialen Renten
versicherung boten. Überschüs
se, mit denen Leistungsverbes
serungen finanziert werden 
können, müssen erst in Zukunft 
erwirtschaftet werden. Mit dem 
Renten reformgesetz hat die 
Bundesregierung ein sozialpoli
tisches Konzept entwickelt, das 
sowohl den finanziellen Mög
lichkeiten der sozialen Renten
versicherung als auch den Er
fordernissen gerecht wird, die 
eine veränderte soziale Wirk
lichkeit an die verantwortlichen 
Sozialpolitiker stellt. Denn die 
von der Bundesregierung vorge
schlagenen Leistungsverbesse
rungen kommen gerade den 
Versicherten und Rentnern zu
gute, die ihrer am meisten be
dürfen. Die Alternativfrage 
„Flexible Altersgrenze oder 
Rentenniveauerhöhung“ ist da
her nach den Vorstellungen der 
Bundesregierung nicht richtig 
gestellt. In den Fällen, in denen 
eine Erhöhung des Rentenni
veaus notwendig war und aus 
sozialen Gründen nicht aufge
schoben werden sollte, hat die 
Bundesregierung gehandelt und 
die entsprechenden Maßnahmen 
vorgeschlagen. Sie will darüber 
hinaus durch ihre Vorschläge 
zur Einführung einer flexiblen 
Altersgrenze das Los der älte
ren Arbeitnehmer entscheidend 
verbessern. Diese Leistungs
verbesserungen sind finanziell 
solide fundiert.

Nunmehr liegt die Entschei
dung über die Rentenreform

WIRTSCHAFTSDIENST 1972/VI 287



ZEITGESPRKCH

beim Deutsctien Bundestag. 
Auch hier wird der Grundsatz 
zu beachten sein, daß das fi
nanzielle Fundament der sozia
len Rentenversicherung nicht 
gefährdet werden darf. Finan
ziell nicht abgesicherte Ände
rungen würden weder den 
Rentnern noch den aktiven Ver
sicherten nutzen, sondern eher 
noch das Vertrauen in die so
ziale Rentenversicherung er
schüttern. Der innere Friede 
könnte gestört, die Solidarge-

meinschaft aller Versicherten 
gesprengt werden.

Diese Gefahren werden durch 
das Rentenreformprogramm der 
Bundesregierung nicht herauf
beschworen. Die vorgeschlage
nen Neuordnungen: Einführung 
der flexiblen Altersgrenze, ge
zielte Anhebung von Kleinren
ten trotz erfülltem Arbeitsleben, 
Anrechnung eines Babyjahres für 
versicherte Mütter, Regelungen 
des Versorgungsausgleichs bei

Ehescheidungen und die Öff
nung der Rentenversicherung 
für Selbständige, mithelfende 
Familienangehörige und nicht 
erwerbstätige Hausfrauen hal
ten sich streng im Rahmen der 
Finanzkraft der sozialen Ren
tenversicherungen. Hier wird 
nichts vorgeschlagen, was fi
nanziell nicht zu realisieren ist. 
Es wird aber auch nichts unter
lassen, was auf Grund der lang
fristigen Vorausberechnungen 
zu verwirklichen ist.

Erhöhung des Rentenniveaus hat Vorrang

Hans Katzer, Bonn

Die CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion hat in dieser Legis

laturperiode ein umfangreiches 
eigenes Programm zur Weiter
entwicklung der gesetzlichen 
Rentenversicherung vorgelegt. 
In einer Reihe von Gesetzent
würfen, die zum Teil vor der 
Vorlage des Regierungspro
gramms im Deutschen Bundes
tag eingebracht wurden, ist die
ses Programm konkretisiert 
worden:
□  Änderung des Bundessozial- 
hilfegesetzes vom 16. Dezember
1970 (Nichtanrechnung von 50 “/o 
der Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf die Lei
stungen der Sozialhilfe);

□  Öffnung der gesetzlichen 
Rentenversicherung für Selb
ständige vom 6. Mai 1971 (Ver- 
sicherungspflicht auf Antrag für 
Selbständige, besondere Hilfen 
für ältere Selbständige und flan
kierende steuerliche Maßnah
men);
□  Verbesserung der Alterssi
cherung für Frauen und Kleinst
rentner vom 21. September 1971 
(Erhöhung der Rentenbemes- 
sungsgrundlage für Kleinrent

ner auf 85 % des Durchschnitts
verdienstes, wenn 25 Pflichtver
sicherungsjahre vorliegen);

□  15. Rentenanpassungsgesetz 
vom 21. September 1971 (Ren
tenanpassung jeweils bereits am 
1. Juli statt am 1. Januar des 
folgenden Jahres):

□  Sicherung der bruttolohnbe
zogenen dynamischen Rente 
vom 11. April 1972. (Die Renten
anpassung soll so erfolgen, daß 
das Rentenniveau auf Dauer 
50®/o erreicht.)

Diese Initiativen erfordern ei
nen Aufwand bei den gesetzli
chen Rentenversicherungen von 
rd. 90 Mrd. DM bis 1986. Nach 
den Vorausschätzungen der 
Bundesregierung stehen dem 
rechnerisch verfügbare Über
schüsse der gesetzlichen Ren
tenversicherung von rd. 170 Mrd. 
DM gegenüber.

Kernpunkt 
des Rentenprogramms

Kernpunkt des Rentenpro
gramms der CDU/CSU ist die 
Anhebung des Rentenniveaus.

Die Bundestagsfraktion der 
Unionsparteien (CDU/CSU) und 
die von CDU/CSU geführten 
Länderregierungen haben wie
derholt Vorstöße zur Erhöhung 
des Rentenniveaus unternom
men. Nachdem der erste Vor
stoß, durch Erhöhung des Ren- 
tenanpassungssatzes von 6,3%  
auf 11,3 “/o ab 1. Januar 
1972 die 1958 unterbliebene 
Rentenanpassung zum Teil 
nachzuholen, am Widerstand 
der SPD und der FDP geschei
tert war, setzen sich die Uni
onsparteien jetzt dafür ein, die 
nachzuholende Rentenanpas
sung dadurch zu vollziehen, daß 
künftig die Renten bereits am
1. Juli und nicht erst am 1. Ja
nuar des folgenden Jahres er
höht werden. Der Abstand der 
Rentenanpassung zur Lohnent
wicklung soll also nach unserem 
Willen um ein halbes Jahr ver
kürzt werden. Am 1. Juli 1972 
sollen die Renten um 9,5 ®/o er
höht werden.

Eine Reihe von Gegenein- 
wänden werden gegen diesen 
Vorschlag vorgebracht, auf die 
ich eingehen werde. Verwun-
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dem muß nur, daß gerade die
jenigen besonders kritisch sind, 
die -  wie die SPD — früher 
selbst für eine Nachholung der
1958 unterlassenen Rentenan
passung eingetreten sind und 
die -  wie der Deutsche Gewerk
schaftsbund (DGB) — früher im
mer eine Rente in Höhe von 
75 "/o der Bruttoentgelte ange
strebt haben.

Gründe für die Erhöhung 
des Rentenniveaus

Warum tritt die CDU/CSU für 
eine Erhöhung des Rentenni
veaus ein?

Die Preise sind seit gut zwei 
Jahren aus den Fugen geraten. 
Folge: Die Rentenanpassung 
von 5,5 % zu Beginn des Jahres
1971 ist durch den Preisanstieg 
aufgezehrt worden.

Real haben die Rentner erst
mals seit vielen Jahren keine 
Verbesserung ihres Lebensstan
dards erfahren. Auch die Ren
tenanpassung von 6,3 o/o zu Be
ginn dieses Jahres bringt den 
Rentnern bei anhaltend inflatio
närer Entwicklung wenig bis 
gar nichts. Die Deutsche Bun
desbank stellte deshalb in Ihrem 
letzten Geschäftsbericht fest: 
„Die Rentner zählten in den letz
ten Jahren eindeutig zu den 
Leidtragenden des gesamtwirt
schaftlichen ,VerteiIungskamp- 
fes‘.“ Mit Recht weist die Deut
sche Bundesbank darauf hin, 
daß diese Entwicklung nicht nur 
vorübergehender Natur ist.

Die Erklärung dafür ist: Die 
Renten folgen seit der unterlas
senen Rentenanpassung von
1958 der Lohnentwicklung mit 
rund 4jähriger Verzögerung. Die 
inflationär aufgeblähten Lohn
steigerungen haben dazu ge
führt, daß sich der Abstand zwi
schen den Löhnen und Renten 
auf ein seit 1957 nicht mehr ge
kanntes Maß vergrößert hat. 
Selbst nach 40 Beitragsjahren 
erreicht die Rente heute nur 
noch 41 "/o der vergleichbaren 
Arbeitsentgelte. Und dies, ob

wohl man mit der Beitragssatz
erhöhung auf 18%  im Jahr 
1973, die zur Zeit der Großen 
Koalition beschlossen wurde, 
das Rentenniveau bei wenig
stens 50 o/o stabilisieren wollte.

In Wirklichkeit sieht die Situ
ation für die Rentner noch un
günstiger aus, weil viele Rent
ner keine 40 Versicherungsjahre 
aufweisen können und oft nur 
unterdurchschnittlich verdient 
haben. Das volle Ausmaß der 
Inflationsschäden offenbart die 
nachstehende Übersicht. Sie 
zeigt, daß die inflationäre Ent
wicklung die Erfolge der Ren
tenreform von 1957 auszuhöhlen 
droht.

Überschüsse durch
eingesparte Renten

Den niedrigsten Renten seit 
der Rentenreform von 1957 ste
hen die größten Überschüsse 
in der Rentenversicherung seit

1957 gegenüber. Nach den jüng
sten Vorausschätzungen soll 
das Vermögen der Rentenver
sicherungen im Jahre 1986 über 
200 Mrd. DM betragen. Der 
Sachverständigenrat zur Begut
achtung der gesamtwirtschaftli
chen Entwicklung gibt in seinem 
letzten Jahresgutachten die Er
klärung für den Großteil dieser 
Überschüsse: „Diese Formel der 
verzögerten Rentenanpassung 
beruht auf der Annahme, daß 
das Preisniveau stabil bleibt 
oder daß es zumindest keine 
Beschleunigung einer schlei
chenden Geldentwertung gibt. 
Andernfalls müssen die durch
schnittlichen Renteneinkommen 
immer stärker hinter dem ange
strebten Verhältnis zwischen 
Renteneinkommen und Arbeits
einkommen vor Eintritt in das 
Rentenalter Zurückbleiben. 
Gleichzeitig nehmen bei unver
änderten Beitragssätzen die 
Überschüsse der Sozialversiche

Durchschnittshöhe der laufenden Versichertenrenten in der ArV, AnV; 
durchschnittliche Bruttomonatsarbeitsentgeite aiier Versicherten der 

ArV und AnV in DiVI/iVlonat bzw. RlUi/iUionat

Jahr

Durchschnittshöhe der 
laufenden Rente In der 
ArV 1 AnV

Durchschnitts- 
lohn brutto

(1) In ”/o 
von (3)

(2) In ”/o 
von (3)

(1) 1 (2) (3) (4) (5)

1938 31,60 *) 162,25 19,48 *)
1951 60,40 92,00 298,25 20,25 30,85
1952 72,90 115,70 321,00 22,71 36,04
1953 78,80 121,00 338,42 23,28 35,75
1954 79,50 120,30 352,83 22,53 34,09
1955 89,60 137,20 379,00 23,64 36,20
1956 90,10 137,80 403,67 22,32 34,14
1957 143,20 226,40 420,25 34,07 53,87
1958 144,50 230,60 444,17 32,53 51,92
1959 151,90 243,80 466,83 32,54 52,22
1960 159,60 258,20 508,42 31,39 50,78
1961 167,00 272,10 560,25 29,81 48,57
1962 174,20 286,30 610,67 28,53 46,88
1963 184,50 305,70 647,92 28,48 47,18
1964 198,10 330,10 705,58 28,08 46,78
1965 215,10 360,70 769,08 27,97 46,90
1966 231,70 393,20 824,42 28,10 47,69
1967 251,60 424,70 851,58 29,54 49,87
1968 271,80 456,70 903,50 30,08 50,55
1969 295,20 493,40 986,58 29,92 50,01
1970 312,70 521,10 1111,92 28,12 46,86
1971 327,80 544,80 1244,17 26,35 43,79
1972 346,00®) *) 1337,50®) 25,87 *)

*) Statistische Daten fehlen, geschätzt.
Q u e l l e :  Georg Tietz: Zahlenwerk zur Sozialversicherung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Übersicht Nr. 1 und Nr. 47, Lose-Blatt-Sammlung, einschließlich der 
12. Ergänzungslieferung.
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rungsträger zu.“ Bei dem Groß- 
teii der Überschüsse handelt es 
sich also um nichts anderes als 
um das Spiegelbild des abge- 
sunl<enen Rentenniveaus. Die
se Milliardenüberschüsse sind 
die Folge der eingesparten Ren
ten. Diese Mittel gehören den 
Rentnern.

Rückzahlung der 
Krankenversicherungsbeiträge

Beseitigt die Rückzahlung 
der Krankenversicherungsbei
träge der Rentner das Problem 
des unzureichenden Rentenni
veaus?

Die Antwort lautet nein. Die 
Erstattung der gezahlten Kran
kenversicherungsbeiträge der 
Rentner stellt eine Einmalzah
lung dar, die an dem aufgezeig
ten Grundproblem des auf die 
Dauer unzureichenden Rentenni
veaus nichts ändert. Von dieser 
Zahlung sind übrigens die Rent
ner ausgeschlossen, die keine 
oder nicht die volle Zeit Kran
kenversicherungsbeiträge zu 
entrichten hatten. Daß mit die
ser Rückzahlung der Kranken
versicherungsbeiträge das Pro
blem des unzureichenden Ren
tenniveaus nicht gelöst wird, 
zeigt sich auch daran, daß mit 
dieser Maßnahme den Rentnern 
etwa 1,3 Mrd. DM zufließen (bis 
1986 kostet diese Maßnahme 
einschließlich entgangener Zins 
und Zinseszinsen 2,6 Mrd. DM), 
während auf der anderen Seite 
durch das unzureichende Ren
tenniveau der Großteil des auf 
200 Mrd. DM veranschlagten 
Vermögens der Rentenversiche
rung im Jahre 1986 zu Lasten 
der Rentner zustande kommt.

Abweichung vom
Anpassungsmodus

Darf vom bisherigen Renten- 
anpassungsmodus abgewichen 
werden? Mit der Rentenreform 
von 1957 ist das Ziel der Ren
tenanpassung, die Rentner am 
Produktivitätszuwachs teilhaben 
zu lassen, in § 1272 der Reichs

versicherungsordnung (RVO) ge
setzlich verankert worden. Eine 
bestimmte Methode und ein be
stimmter Zeitpunkt ist gesetzlich 
nicht vorgeschrieben. Es hat 
sich in den vergangenen Jah
ren lediglich eine Methode ein
gebürgert, die bis zum Jahre 
1970 der Zielsetzung des Geset
zes auch Rechnung trug. Seit
dem erfüllt die routinemäßige 
Rentenanpassung infolge der 
nunmehr zwei Jahre anhalten
den Preis- und Lohnentwicklung 
nicht mehr die an sie zu stellen
den Anforderungen. Ein Abwei
chen von der bisherigen Ren- 
tenanpassungsroutine stellt des
halb kein Abweichen vom Ge
setzesauftrag dar, sondern ist 
gegenwärtig allein geeignet, 
den Gesetzesauftrag überhaupt 
erst zu erfüllen.

Die CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion hat die Konsequenzen 
aus dieser Tatsache gezogen 
und mit ihrem Gesetzentwurf 
zur Sicherung der bruttolohn
bezogenen dynamischen Rente 
eine Art „Regelbindung“ vorge
schlagen, die dem Rentner auf 
die Dauer eine angemesseneStel- 
lung im Einkommensgefüge ga
rantieren und die Gefahr, daß 
Überschüsse infolge inflationä
rer Entwicklung zu Lasten der 
Rentner für andere Zwecke ver
plant werden, bannen soll.

VVarum tritt die CDU/CSU erst 
jetzt für Rentenniveauerhöhun- 
gen ein? Früher war die Preis- 
und Lohnentwicklung stabiler 
als heute. Die vierjährige Ver
zögerung, mit der die Renten 
den Löhnen folgen, wirkte sich 
für die Rentner nicht so schlimm 
aus. Die in den vergangenen 
Jahren unter der Regierungs
verantwortung von CDU/CSU 
vorgelegten Rentenanpassungs- 
gesetze haben den Rentnern im 
Durchschnitt Jahr für Jahr real 
4,6 % Rentenerhöhung ge
bracht. Dies trotz des Kranken
versicherungsbeitrages, der mit 
den Stimmen aller SPD-Minister 
zur Zeit der Großen Koalition 
beschlossen wurde.

Die Rentenversicherung hatte 
früher keine überschüssigen 
Gelder. Erst durch Beitragser
höhungen von 1 4 “/o (1957) auf 
18 0/0 (1973) konnten die Finan
zen der Rentenversicherung 
konsolidiert werden.

Werden die Bezieher höherer 
Renten durch eine Rentenni- 
veauerhöhung zu sehr begün
stigt? Auch die Rentner mit ei
ner vergleichsweise höheren 
Rente haben auf Grund langjäh
riger und hoher Beitragszahlung 
ein Recht darauf, daß ihre Rente 
ein angemessenes Verhältnis zu 
ihrem erarbeiteten Lebensstan
dard nicht unterschreitet. Eine 
Absage an Rentenniveauverbes- 
serungen bedeutet letztlich 
nichts anderes als eine Absage 
an eine leistungsbezogene Al
terssicherung. Davon abgese
hen bewirkt die von SPD und 
FDP durchgesetzte Rentenan
passung von nur 6,3 ®/o genau 
das gleiche, nur eben für alle 
Rentner weniger.

Die CDU/CSÜ-Bundestags- 
fraktion hat im übrigen einen 
Gesetzentwurf vorgelegt, der 
besondere Rentenerhöhungen 
für Kleinstrentner vorsieht.

Genügender Spielraum für eine 
flexible Altersgrenze

Werden andere Reformen wie 
zum Beispiel die Einführung ei
ner flexiblen Altersgrenze durch 
eine Rentenniveauanhebung un
möglich gemacht? Die Antwort 
lautet nein. Es verbleibt genü
gend Spielraum, um eine flexi
ble Altersgrenze einzuführen, 
für die sich die CDU in ihrem 
Programm einsetzt. Durch ein 
unabhängiges versicherungsma
thematisches Gutachten im Auf
trag der CDU/CSU ist erst kürz
lich nachgewiesen worden, daß 
die von der Regierung vorge
schlagene Form der flexiblen 
Altersgrenze weit weniger ko
stet, als im Bundesarbeitsmini- 
sterium berechnet worden war. 
Diese Form der flexiblen Alters
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grenze ist im übrigen selir pro
blematisch.

Nur solche Versicherte sollen 
bereits mit 63 ein Altersruhe- 
geid beziehen können, die 35 
Versicherungsjahre nachweisen 
können. Dies kann aber nur je
der zweite Versicherte. Hier sind 
Erwartungen geweckt worden, 
die sich nicht erfüllen werden. 
Darüber hinaus soll nach den 
Vorstellungen der Regierung 
die Weiterarbeit zwischen Voll
endung des 63. Lebensjahres 
und Vollendung des 65. Lebens
jahres eingeschränkt werden.

Nach Vollendung des 65. Le
bensjahres soll diese Beschrän
kung wieder entfallen. Das ist 
eine weitere Ungereimtheit des 
Regierungskonzepts. Schließ
lich wird demjenigen, der län
ger arbeitet und nur kürzere 
Zeit seine Rente bezieht, ein 
Ausgleich für die kürzere Ren
tenlaufdauer verweigert.

iVlein Kollege Adolf Müller hat 
im Deutschen Bundestag für un
sere Fraktion erklärt: „Hier sind 
die Proportionen falsch verteilt. 
Ich werfe der Bundesregierung 
vor, daß sie die Anhebung des

Rentenniveaus und die Einfüh
rung einer flexiblen Altersgren
ze als einander ausschließende 
Maßnahmen konzipiert hat. Die
se einseitige Betrachtungsweise 
ist falsch; beide Maßnahmen 
sind miteinander kombinier
bar.“

Was nutzt eine flexible Alters
grenze, wenn man nicht genü
gend Geld für einen sorglosen 
Lebensabend erhält. Deshalb 
und um den heutigen Rentnern 
Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen, muß zuerst das Renten
niveau angehoben werden.

Versicherungsgerechtigkeit muß berücksichtigt werden
Rudolf Hoernigk, Frankfurt

Die für die nächsten eineinhalb 
Jahrzehnte zu erwartende 

überaus günstige Finanzentwick
lung der gesetzlichen Renten
versicherungen — man schätzt 
bei Beibehaltung der derzeiti
gen Rechtslage, d. h. ohne Lei- 
Btungsverbesserungen, eine über 
die gesetzlich vorgesehene Li
quiditätsreserve hinausgehende 
Rücklage von ca. 100 Mrd. DM — 
veranlaßte den Gesetzgeber zu 
finanzwirksamen Reformplänen, 
die im Entwurf eines Rentenre- 
formgesetzes der Bundesregie
rung zusammengefaßt sind’).

Diese aufgrund einer optimisti
schen Prognose für die kommen
den Jahre für günstig erachtete 
Finanzlage der gesetzlichen Ren
tenversicherungen mag Bundes
regierung und Parlament ermun
tert haben, Leistungsverbesse
rungen für die in der Rentenver
sicherung zusammengeschlosse-

’) Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
Reform der gesetzlichen Rentenversiche
rung (Rentenreformgesetz -  RRG, Bun- 
destagsdrud<sache VI/2916).

nen Bevölkerungsgruppen zu 
gewähren und auch, wie es im 
Gesetzentwurf heißt, „Gesell
schaftsgruppen, insbesondere 
Selbständige, mithelfende Fami
lienangehörige und Hausfrauen 
den Beitritt zur gesetzlichen Ren- 
versicherung auf freiwilliger 
Grundlage zu eröffnen“.

Bedenken gegen Gesetzentwurf

Auch wenn, was in diesem Zu
sammenhang nicht untersucht 
werden soll, zu unterstellen ist. 
daß die Finanzentwicklung die
sen günstigen Verlauf nimmt und 
alle im Gesetzentwurf vorgese
henen Leistungsverbesserungen 
in dem geschätzten Ausmaß sich 
halten werden, bleiben bei fast 
allen Einzelmaßnahmen des Ge
setzentwurfs Bedenken, ob sie 
aus der Sicht versicherungsge
rechter und versicherungstech
nischer Überlegungen vertretbar 
sind, mögen sie auch noch so 
sehr sozialpolitische Effekte an
streben. Handelt es sich bei die

sen Leistungsverbesserungen 
nicht doch um Versorgungs- 
bzw. Sozialhilfemaßnahmen für 
einzelne Personengruppen nach 
finalen Gesichtspunkten, die dem 
Versicherungs- (modifiziert auch 
Sozialversicherungs-)Prinzip, das 
kausal bedingt ist, nicht adäquat 
sind, zumal sie zum Teil zu ei
gentlich nicht zumutbaren Bela
stungen der Solidargemeinschaft 
der Pflichtversicherten führen? 
Am Beispiel der „flexiblen Al
tersgrenze“, wohl der wesent
lichsten der vorgesehenen Ge
setzesänderungen, sollen diese 
Thesen erörtert und vertieft wer
den. Mit der flexiblen Alters
grenze soll dem Versicherten, 
der bisher, von den beiden Aus
nahmen des sogenannten vorge
zogenen Altersruhegeldes für 60- 
jährige Frauen und 60jährige 
Versicherte nach einem Jahr Ar
beitslosigkeit abgesehen, erst 
mit der Vollendung des 65. Le
bensjahres und erfüllter Warte
zeit das Altersruhegeld in An
spruch nehmen kann, die Mög
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lichkeit gegeben werden, bereits 
zwei Jalire früher mit Vollendung 
des 63. Lebensjahres unter be
stimmten Umständen das Alters
ruhegeld zu beziehen.

Herabsetzung der Altersgrenze

Unbestritten ist, daß sich ältere 
Arbeitnehmer vielfach den An
forderungen am Arbeitsplatz 
nicht mehr gewachsen fühlen, 
obwohl ihnen der Status der Er
werbs- oder Berufsunfähigkeit 
vom Arzt bzw. Versicherungsträ
ger nach den hierfür maßgebli
chen gesetzlichen Vorschriften 
nicht zuerkannt wird, d. h. also, 
sie die Rente noch nicht bean
spruchen können. Der Gesetzent
wurf will hierfür durch Herabset
zung der Altersgrenze Abhilfe 
schaffen. Absicht ist, dem älteren 
Arbeitnehmer, bei für ihn un
günstigen Konjunktursituationen 
und Arbeitsmarktverhältnissen, 
den Entschluß, aus dem Arbeits
leben auszuscheiden, zu erleich
tern.

Gegenüber dem vorgesehenen 
Normalfall, für den sozusagen 
das Risiko kalkuliert ist, ergeben 
sich für die Rentenberechnung 
folgende Überlegungen:

□  Bei versicherungsgerechter 
Berechnung müßten, da ja die 
Laufzeit der Rente verlängert 
wird und gegenüber dem Nor
malfall Beiträge ausfallen, Ab
schläge gemacht werden.

□  Um dem Rentner in den Ge
nuß einer dem Alter von 65 Jah
ren entsprechenden Rente zu 
bringen, ist die Forderung erho
ben worden, Zuschläge in Form 
von Zurechnungszeiten beson
derer Art zu gewähren.

□  Die Rente wird nach der für 
Altersrenten vorgesehenen Be
rechnungsgrundlage entspre
chend den bis zum Rentenbe
ginn entrichteten Beiträgen und 
zurückgelegten Zeiten berech
net.

Der zweite Punkt ist zwar hier 
und da als Wunschvorstellung 
behandelt, aber wohl doch als

versicherungsmäßig nicht ver
tretbar fallen gelassen worden. 
Der Regierungsentwurf sieht die 
dritte Lösung vor, bei der auf 
versicherungsmathematische Ab
schläge verzichtet wird. Damit 
verläßt man das System der Ver
sicherung, da es hier der freien 
Entscheidung des Versicherten 
überlassen bleibt, den Versiche
rungsfall für gegeben zu erach
ten.

Bisher gab es in der gesetz
lichen Rentenversicherung von 
dem für alle Versicherten vorge
sehenen Versicherungsfall für 
das Altersruhegeld mit Voll
endung des 65. Lebensjahres 
nur zwei Ausnahmeregelungen. 
Dies sind:

□  Versicherte bei Vollendung 
des 60. Lebensjahres und einjäh
riger unentwegter Arbeitslosig
keit.

□  Frauen bei Vollendung des 
60. Lebensjahres und vorange
gangener versicherungspflichti
ger Beschäftigung von mehr als 
10 Jahren innerhalb der letzten 
20 Jahre.

Im ersten Fall handelt es sich 
um objektivierbare Tatbestände, 
die wie auch die Fälle vorzeitiger 
Rentengewährung bei Berufs
oder Erwerbsunfähigkeit nicht 
vom freien Entschluß des Ver
sicherten abhängen, also als 
echte in das Gesamtrisiko der 
Versicherung einbezogene Fälle 
gelten können.

Im zweiten Fall ist zwar diese 
Voraussetzung nicht gegeben; 
aber das hier zunächst als Be
vorzugung der Frau erscheinen
de Recht auf vorzeitigen Alters
rentenbeginn läßt sich noch da
durch rechtfertigen, daß es sich 
hier um Personen mit langen 
Beitragszeiten handelt, aus de
ren Rente in der Regel auch kein 
Hinterbliebenenrentenanspruch 

erwächst und sich insoweit ge
genüber der Versichertenge
meinschaft ein Ausgleich ergibt. 
Immerhin ist auch diese Vor
schrift nicht ganz unter das Ver

sicherungsprinzip zu subsumie
ren. Im übrigen wird in bei
den Fällen insofern der Ausnah
mecharakter dokumentiert, als 
die sonst bei allen Rentenge
währungen bestehende Unbe
dingtheit des Rechtsanspruches 
eingeschränkt ist, da bei Inan
spruchnahme der Rente zwischen 
dem 60. und 65. Lebensjahr 
keinerlei nennenswerte Beschäf
tigung gegen Entgelt oder ein
kommensrelevante Tätigkeit aus
geübt werden darf.

Einschränkende Bedingungen

Bei der im Gesetzentwurf vor
gesehenen Möglichkeit, mit 63 
Jahren das Altersruhegeld in 
Anspruch zu nehmen, wären kei
ne Bedenken zu erheben, wenn 
man schlechthin die Altersgrenze 
vom 65. auf das 63. Lebensjahr 
herabgesetzt hätte. Dies erschien 
der Bundesregierung aus finan
ziellen und auch wohl aus ar
beitsmarktpolitischen Gründen 
nicht tragbar. Im Gesetzentwurf 
werden daher an die Gewährung 
der Rente bereits bei Vollendung 
des 63. Lebensjahres zwei die 
mögliche Zahl der Antragsteller 
einschränkende Bedingungen 
geknüpft:

n  eine objektive Begrenzung 
der möglichen Antragsteller 
durch den erforderlichen Nach
weis von 35 anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahren (420 Kalen
dermonate), wozu auch Ausfall
zeiten gehören. Von dieser Zeit 
müssen mindestens 180 Monate 
Versicherungszeit (Beitrags- und 
Ersatzzeit) nachgewiesen sein;

□  eine die Antragsfreudigkeit 
beeinträchtigende Vorschrift, die 
besagt, daß neben dem Alters
ruhegeld zwischen dem 63. und 
der Vollendung des 65. Lebens
jahres nur noch ein Verdienst 
bis zur Höhe von einem Viertel 
der Beitragsbemessungsgrenze 
zulässig ist (1972 =  2100,- DM 
monatlich, davon ’A =  525,- 
DM).

Während für den Altersrenten
anspruch bei Vollendung des 65.
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Lebensjahres nur 180 Monate 
Beitrags- und Ersatzzeiten ver
langt werden, schränkt die erste 
Bedingung den Kreis der Be
rechtigten auf solche Personen 
ein, die eine längere Versiche
rungszeit nachweisen müssen. 
Hierbei unterstellt man wohl, daß 
sich Renten ergeben werden, die 
über dem Durchschnitt liegen. 
Aber es bleibt trotz dieser Ein
schränkung eine versicherungs
technisch nicht gerechtfertigte 
Verletzung des Äquivalenz
grundsatzes, sofern keine Ab
schläge von der Rente vorge
nommen werden.

Unterschiedliche Beurteilungen

Dieser Gesichtspunkt wird 
auch, wie sich unter anderem bei 
der Anhörung der Sachverstän
digen vor dem Bundestagsaus
schuß für Arbeit und Sozialord
nung gezeigt hat, von den Ver
tretern der Arbeitgeberorgani
sation und denen der Gewerk
schaften unterschiedlich, d. h. 
entgegengesetzt, beurteilt. Der 
Vertreter der Arbeitgeberorga
nisation setzte sich bei aller Be
fürwortung einer „flexiblen Al
tersgrenze“ für versicherungs
mathematisch zu errechnende 
Abschläge bei vorzeitiger In
anspruchnahme der Altersrente, 
d. h. vor Vollendung des 65. Le
bensjahres, ein.

Der Vertreter des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes erhob als 
Idealforderung sogar eine gene
relle Herabsetzung der Alters
grenze, räumte aber ein, daß 
dies vorerst aus finanziellen 
Gründen nicht möglich sei. Er 
kam dann zu der durchaus rich
tigen Auffassung, daß versiche
rungsmathematische Abschläge 
im Prinzip dahin führen, daß der

einzelne Versicherte diese Lei
stungsverbesserung selbst be
zahlen würde. Er schließt daran 
aber die lapidare Folgerung, daß 
die Abschläge für die Gewerk
schaften nicht akzeptabel seien. 
Man sieht zwar die versiche
rungsrechtliche Widersprüchlich
keit der Entwurfsfassung, will sie 
aber dennoch aufrecht erhalten.

Die zweite einschränkende 
Bedingung der Inanspruch
nahme einer vorzeitigen Alters
rente paßt überhaupt nicht in 
versicherungsrechtliche Über
legungen und dient nur dazu, 
die objektiv durch die erste Be
dingung begrenzte Zahl der 
möglichen Berechtigten noch 
weiter herabzusetzen, indem 
ihnen Weiterarbeit in beliebi
gem Ausmaß verwehrt wird. Un
ter dem Gesichtspunkt der Ver
sicherungsgerechtigkeit ist kein 
Zusammenhang zwischen Wei
terarbeit und Inanspruchnahme 
der Rente gegeben. Schließlich 
ergibt sich bei dieser sehr sche
matischen Nebenverdienstbe
grenzung eine (gewollte?) Nivel
lierung zu Gunsten derjenigen 
Versicherten mit bisher niedri
gem Verdienst, für die eine 
Höchstbegrenzung des Neben
verdienstes auf 525 ,- DM im 
Monat kaum eine Einschrän
kung bedeutet, während insbe
sondere höherverdienende An
gestellte, wenn sie diese Be
schränkung im Nebenverdienst 
genau einhalten wollten, sich 
zur Rente unter diesen Umstän
den wohl schwer entschließen 
werden.

Einseitige Flexibilität

In der Begründung zum Ge
setzentwurf der Bundesregie
rung wird wiederholt von einer

flexiblen Altersgrenze gespro
chen. Zu einer solchen Flexibili
tät würde gehören, daß man 
auch eine flexible Grenze nach 
oben, d. h. Inanspruchnahme der 
Rente erst nach der Vollendung 
des 65. Lebensjahres vorsieht. 
Der Regierungsentwurf sagt da
zu nichts. In der Befragung der 
Sachverständigen ist dieses Pro
blem auch erörtert worden, wo
bei von seiten der Sozialpartner 
die Möglichkeit nicht abgelehnt 
wurde, von seiten der Gewerk
schaften aber geltend gemacht 
wurde, daß davon nach auslän
dischen Erfahrungen (Schwe
den) wenig Gebrauch gemacht 
werde. Eine Gewerkschaft warn
te sogar mit Recht vor einer sol
chen Regelung. Es wurde ge
sagt, daß selbst dann, wenn für 
eine spätere Inanspruchnahme 
der Rente ein Zuschlag gewährt 
würde^), man sinnvoller handeln 
würde, wenn man die Rente mit 
dem frühestmöglichen Zeitpunkt 
in Anspruch nimmt, und falls 
man sie zunächst nicht benötigt, 
gewinnbringend anlegt. Die 
Konzeption des Regierungsent
wurfs zur flexiblen Altersgrenze 
würde wegen der nicht vorgese
henen Abschläge eine Gesamt
belastung bis 1985 von 66 Mrd. 
ergeben, wobei unterstellt wird, 
daß von den in Betracht kom
menden Berechtigten, deren 
mögliche Zahl bis 1985 geschätzt 
wird, nur 80 % von dem Recht 
der vorzeitigen Inanspruchnah
me des Altersruhegeldes Ge
brauch machen. Diese 66 Mrd. 
DM, die zunächst für 1973 antei
lig etwa 250 000 Personen, bis 
1985 weiteren 1,1 Mill. Personen 
zugute kämen, müßten von der

’) Dieser müßte sich etwa bei 7Vi> pro 
anno halten, vgl. Tabeiie bei Hasso M a r 
i e n :  Zur Rentenreform. In: Versiohe- 
rungswirtschaft, 25. Jg. (1970), H. 13, 
S. 793.
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Versichertengemeinschaft aufge
bracht werden, würden also den 
zu erwartenden Überschuß von 
100 Mrd. DM zum großen Teil 
aufzehren. Würde man versiche- 
rungsgerecht Vorgehen, d. h. 
entsprechende Abschläge (etwa 
6’/j o/o pro anno) bei vorzeitiger 
Rentengewährung festsetzen, 
würde sich diese Maßnahme im 
wesentlichen kostenneutral aus
wirken.

Schließlich stört die vorgese
hene Beschränkung hinsichtlich 
der Weiterarbeit von Rentnern, 
die bei der Einführung von Ab
schlägen gar nicht zur Diskus
sion stände, die Unbedingtheit 
des Leistungsanspruchs, wie sie 
einer Versicherung eigentlich 
adäquat ist.

Nachholen der Anpassung

Ganz anders liegen die Pro
bleme bei der mit dem Gesetz
entwurf der CDU/CSU’) vorge
schlagenen vorzeitigen Renten
anpassung. Hierbei handelt es 
sich um die Nachholung der
1958 unterlassenen Anpassung 
der Bestandsrenten. Diese hin
ken gegenüber den jeweils im 
Kalenderjahr neu festgestellten 
Renten um den Anpassungspro
zentsatz des Vorjahres nach. Der 
Bundestag hatte die Anpassung 
wohl aus finanziellen Vorsichts
überlegungen unterlassen. Die 
Anpassung der laufenden Ren
ten wurde nach der Rentenre- 
formkonzeption des Jahres 1957 
mit Bedacht in einem zeitlichen 
Abstand zur Lohn- und Gehalts
entwicklung unter Berücksichti
gung der gesamtwirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und im Hin
blick auf die Finanzlage der Ren
tenversicherung gehalten. Aller
dings ging man damals wohl von 
einer wesentlich langsameren 
Lohnentwicklung und größerer 
Stabilität der Preise aus.

Seitdem ist insbesondere von 
seiten der Versicherten über die

’) Entwurf eines 15. Gesetzes über die 
Anpassung der Renten aus den gesetz
lichen Rentenversicherungen (15. RAG, 
Bundestagsdrucl<sache VI/2585).

Gewerkschaften immer wieder 
die Forderung erhoben worden, 
diese im Jahre 1958 unterlas
sene Anpassung nachzuholen. 
ZurZeit allerdings geben die Ge
werkschaften, wenn es sich um 
die Entscheidung von Prioritäten 
handelt, der Einführung der fle
xiblen Altersgrenze den Vorzug.

Der Entwurf der CDU sieht 
vor, daß die nach der bisherigen 
Praxis erst zum Januar 1973 vor
zunehmende Anpassung der Be
standsrenten bereits ein halbes 
Jahr früher vorgenommen wird 
und entsprechend auch in den 
folgenden Jahren verfahren wer
den soll. Der zusätzliche Finanz
bedarf für diese Maßnahme wird 
bis zum Jahre 1985 auf 52 Mrd. 
DM geschätzt, wozu noch ein 
Betrag von 6 Mrd. DM Mehrauf
wand für die Rentnerkrankenver
sicherung hinzukäme, da diese 
Beträge ja im festen Prozentsatz 
zu den gesamten Rentenausga
ben stehen, wenn man es bei 
der bisherigen gesetzlichen Re
gelung beläßt, obwohl die Zahl 
der Rentner sich mit der Vor
ziehung der Anpassung nicht er
höht und auch der Anteil je 
Rentner nicht steigt, worauf bei 
der Anhörung der Sachverstän
digen im Auschuß für Arbeit und 
Sozialordnung des Deutschen 
Bundestages am 20. 1. 1972 hin
gewiesen wurde.

Systemkonforme Anpassung

ln dieser Sitzung ist auch mehr
fach die Frage erörtert worden, 
wem denn die zu erwartenden 
Überschüsse der nächsten Jahre 
zugute kommen sollten. Es wur
de die Auffassung vertreten, daß 
die Beitragserhöhungen, auf 
denen neben der nicht vorher
sehbaren Lohnexplosion ein we
sentlicher Teil der Überschüsse 
basiert, seinerzeit ausschließlich 
zur Bewältigung des „Renten
berges“ gedacht waren. Man zog 
daraus die Schlußfolgerung, daß 
die nicht erwarteten Überschüs
se, da die Finanzierung nunmehr 
ja auf dem reinen Umlagever

fahren beruht, auch zunächst 
den Rentnern zukommen soll
ten. Aus dieser Überlegung hät
te die Nachholung der Anpas
sung Vorrang vor der flexiblen 
Altersgrenze. Auch der Einwand, 
die Rentenanhebung entspre
chend dem Gesetzentwurf der 
CDU sei systemwidrig und sei 
nicht mit der Rentenformel ver
einbar, ist nicht haltbar. Die ge
setzlich festgelegte Methode der 
Festsetzung neuer Renten wird 
von der Anpassung nicht berührt. 
Für diese jeweils durch Gesetz 
vorzunehmende Anpassung hat 
der Gesetzgeber insoweit freie 
Hand.

Berücksichtigt man im übrigen 
noch, daß seit 1970 bei einer 
starken Lohnerhöhung der An
teil der Bestandsrenten an den 
gleichzeitig erzielten Bruttover
diensten der aktiven Arbeitneh
mer im Durchschnitt auf etwa 
42 % absank, ist der Wunsch auf 
Anhebung der Bestandsrenten 
verständlich und auch, da er al
len Empfängern laufender Ren
ten zugute käme, gerechtfertigt, 
zumal auch jeder aktive Versi
cherte, wenn er einmal Rentner 
wird, Nutznießer dieser Maßnah
me wird. Dem Gesichtspunkt der 
Versicherungsgerechtigkeit ist 
also Rechnung getragen.

Wenn, wie zu erwarten ist, bis 
1985 ein verfügbarer Überschuß 
in den gesetzlichen Rentenversi
cherungen von ca. 100 Mrd. DM 
gegeben ist, sollte die Renten
anpassung entsprechend dem 
Gesetzentwurf der CDU vorge
nommen werden. Für die flexible 
Altersgrenze ergäbe sich dann 
allerdings nur eine Lösung in 
der oben dargelegten kosten
neutralen Form, d. h. mit ent
sprechenden Abschlägen bei 
vorzeitiger Inanspruchnahme der 
Rente. Vielleicht ergibt sich 
dann bei genauerer Kalkulation 
noch die Möglichkeit, von der 
für 1973 gesetzlich vorgesehe
nen Beitragserhöhung auf 18 % 
des versicherten Entgelts abzu
sehen.
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